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Die von den Herrn Abgeordneten Dipl. -lng. HANRElCH und Dr. SCHMIDT 

an mich gerichtete Anfrage NI'. 1607/ J, betreffend die Auflassung von 

fünf Gendarmerieposten im Bezirk Amstetten, beantworte ich wie folgt: 

Zur Frage 1) 

Die betroffenen Gemeinden wurden erstmals im Jahr 1971 von den 

beabsichtigten Maßnahmen durch den Bezirkshauptmann von Amstetten 

in Kenntnis gesetzt. Im Sommer 1972 hat der Sicherheitsdirektor für 

das Bundesland Niederösterreich die Bürgermeister der betroffenen 

Gemeinden persönlich aufgesucht und mit ihnen die sich aus den beab-
. . 

sichtigten IVlaßnahmen ergebenden Aspekte erörtert. 

Die Bürgermeister haben sich durchwegs gegen die Auflassung der 

fünf Gendarmerieposten ausgesprochen. 

Angesichts der übereinstimmenden Haltung der zuständigen Behörden 

und der Kommanden der Bundesgendarmerie sowie der positiven Ein;.. 

stellung der politischen l\landatare hat auch der Herr Landeshauptmann 

von Niederösterreich sein Einverständnis erteilt . 

. Zur Frage 2) 

Durch die Auflassung der Gendarmerieposten Seitenstetten,Rosenau 

am Sonntagberg und Neustadtl an der Donau sowie die Zusammenziehung 

der Gendarmerieposten Strengberg und Wallsee-Sindelburg zum wieder

errichteten Gendarmerieposten Öd ist nun - mit Ausnahme des 
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. Gendarmeriepostens Ybbsitz ~ auf allen Gendarmerieposten des 

Bezirkes Amstetten ein Dauerjournaldienst eingerichtet und die 

ständige Erreichbarkeit eines Gendarmeriebeamten gewährleistet; 

zusätzlich' konnte der Gendarmerieposten Kematen als Hauptposten 

für die sicherheitsdienstliche Betreuung des Ybbstales und der 

Gendarmerieposten SL Peter in der Au als Hauptposten für die 

Betreuung des Voralpengebietes entlang der Voralpenbundesstra13e 

in das bestehende Sicherheitskonzept integriert werden. Durch die 

inzwischen erfolgte technische Ausrüstung mit Funkgeräten konnte 

ab 1.1.1978 der Funkpatrouillendienst in beiden Hauptpostenbereichen 

im vollen Umfang aufgenommen werden. 
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